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1. PLANVOLLER WANDEL Die heutige Welt wandelt sich so
tiefgreifend und umfassend wie nie
zuvor. Es ist die Einsicht dafür ge¬
wachsen, daß dieser Wandel nicht
sich selbst überlassen werden kann.
Seine Steuerung ist die Schlüssel¬
aufgabe der Gegenwart. Die Wand¬
lungsbereitschaft ist der Maßstab
möglichen Fortschritts. Nordrhein-
Westfalen steht in einem Wandlungs¬
prozeß besonders großen Ausmaßes.
Das Nordrhein-Westfalen-Programm
1975 soll zum richtunggebenden
Beispiel eines planvollen Wandels
werden.

■ 1-1
Vom Entwicklungsprogramm Ruhr
zum Nordrhein-Westfalen-Programm
Das von der Landesregierung im
März 1968 vorgelegte Entwicklungs¬
programm Ruhr war ein Handlungs¬
plan zur Meisterung der wirtschaft¬
lichen Krisensituation im Ruhrgebiet.
Das Programm war erfolgreich. Nun¬
mehr gilt es, eine räumlich, zeitlich
und finanziell abgestimmte Konzep¬
tion des Regierungshandelns für das
gesamte Landesgebiet zu verwirk¬
lichen. Dazu soll das Nordrhein-
Westfalen-Programm 1975 dienen.
Die im Entwicklungsprogramm Ruhr
vorgesehenen Investitionen sind,
soweit nicht bereits erfolgt, unter
den neuen wirtschaftlichen und
finanziellen Bedingungen des Pro¬
grammzeitraums wieder einbezogen
worden.
Das Nordrhein-Westfalen-Programm
1975 gilt für die Jahre 1971 bis 1975.
Soweit Maßnahmen des Programms
bereits im Jahr 1970 durchgeführt
werden müssen, ist dies besonders
aufgeführt. Das Programm erfaßt
nicht alle Leistungen und Maßnah¬
men, die von Regierung und Verwal¬
tung im Programmzeitraum erbracht
werden. Es sind nur Bereiche mit
besonders großer struktur- und
gesellschaftspolitischer Bedeutung
ausgewählt worden. Neben den Maß¬
nahmen im Rahmen des Nordrhein-
Westfalen-Programms 1975 werden
die Behörden des Landes und die
Kommunen zahlreiche weitere Auf¬
gaben erfüllen.
Die Zusammenfassung der vorgese¬
henen Maßnahmen in den Teilen 3.
bis 9. des Programms sagt nichts
über die zukünftige Zuständigkeit
zur Erfüllung der Einzelmaßnahmen
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